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VEREINBARUNG ZWISCHEN FELIX MUELLER UND OSWALD BÜCHER, [LEHENS¬

LEUTE VON FRAUENTHAL] , WEGEN EINES STRITTIGEN ZUG¬
RECHTES

Felix Müller und Oswald Bücher behaupten , von einem Stück Land
das Zugrecht zu besitzen . Müller beansprucht dieses Recht auf¬
grund einer Pfandsumme von 14 . Gl . , welche er auf dieses Stück
Land , das dem Kloster Frauenthal gehöre , geschlagen habe . Bücher
hingegen ist der Ansicht , dass , weil er dieses Landstück geerbt
habe , das Zugrecht ihm zustehe . Deshalb wurde zwischen den bei¬
den in Frauenthal folgendes vereinbart :
1 . Das Zugrecht Felix Müllers soll für diesmal aufgehoben sein.

Verkaufen aber Oswald Bücher oder dessen Erben das Landstück,
so fällt das Zugrecht Felix Müller und seinen Erben zu.

2 . Felix Müller muss Oswald Bücher für das in diesem Jahr geern-



tete Gras keine Entschädigung bezahlen.

3 . Die beiden sollen das Heu , welches Alexander Wyss Oswald

Bücher schuldig ist , untereinander aufteilen.

4 . Bücher soll Müller bis nächste Lichtmess 11 Gl . guter Zuger-

währung und auf Martini 1606 ebensoviel bezahlen.

Zeugen waren Friedrich Bücher , Adam Bücher , Wolfgang Bücher,

Ulrich "Dienstman " , Hans Lanz und Konrad III . Zurlauben.

Kopie von Konrad III . Zurlauben
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